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Keine Öffnung von großflächigem Einzelhandel (hier:  
Elektronikfachmärkte) nach der Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnung vom 17. April 2020  
 
Dies entschied heute der 3. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsge-
richts in vier Normenkontrollverfahren. Die Betreiberinnen von Elektronik-
fachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 qm blieben mit ihren 
Anträgen, die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung - SächsCoronaSch-
VO) vom 17. April 2020 (SächsGVBl. S. 170) teilweise außer Vollzug zu set-
zen oder die Vollstreckung entsprechender Anordnungen vorläufig außer 
Vollzug zu setzen, ohne Erfolg.  
 
Eine Antragstellerin (3 B 144/20) betreibt ihren großflächigen Elektronik-
fachmarkt innerhalb eines Einkaufszentrums. Die anderen drei Antragstelle-
rinnen betreiben diesen außerhalb von Einkaufszentren (3 B 145/20 bis 3 B 
147/20).   
 
Die Antragstellerinnen haben geltend gemacht, durch die angeordnete 
Schließung der Märkte sei wegen fehlenden Umsatzes und weiterhin beste-
hender Mietzahlungspflicht die Existenz ihrer eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetriebe bedroht. § 7 SächsCoronaSchVO sei nicht hinreichend 
bestimmt. Die Regelungen seien unverständlich und nicht verhältnismäßig. 
Es sei nicht erkennbar, weshalb Autohäuser, Buch- und Fahrradläden zur 
Grundversorgung gehörten, nicht aber Elektrofachmärkte. Die dort angebo-
tenen Waren, namentlich Rundfunk-, Fernseh- und Internetgeräte sowie Kü-
chentechnik, zählten in Zeiten der Kontaktbeschränkung und geschlossener 
Gastronomiebetriebe ebenfalls zur Grundversorgung. Unverhältnismäßig 
und gleichheitswidrig sei die Beschränkung der Öffnungsmöglichkeit von 
Ladengeschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 qm. In großflächi-
gen Märkten verteilten sich Besucher besser.  
 
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat heute entschieden, dass die 
vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in § 7 SächsCoronaSchVO angeordnete landesweite Schlie-
ßung von Geschäften des Einzelhandels und sonstiger Geschäfte nach vor-
läufiger Bewertung von den Regelungen in § 32 i. V. m. § 28 Abs. 1 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes gedeckt sei. Danach seien die Landesregie-
rungen ermächtigt, auch durch Rechtsverordnungen Gebote und Verbote zur 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. 
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Die in § 7 Abs. 1 Satz 1 SächsCoronaSchVO geregelte Schließung von Ein-
kaufszentren und großflächigem Einzelhandel genüge im Rahmen der sum-
marischen Prüfung noch den verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsanforde-
rungen. Der Betrieb von großflächigen Einzelhandelsgeschäften sei nach 
den Ausnahmebestimmungen in § 7 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Nr. 1 und 2 
SächsCoronaSchVO nur für Ladengeschäfte erlaubt, die für den täglichen 
Bedarf und die Grundversorgung notwendige Waren anböten. In Einkaufs-
zentren und innerhalb des großflächigen Einzelhandels sei die Öffnung von 
Ladengeschäften zulässig, die über einen separaten Kundenzugang von 
Außen und nicht mehr als 800 qm Verkaufsfläche verfügten. Eine Reduzie-
rung der Ladenfläche auf 800 qm (oder ähnliche Maßnahmen) sei unzulässig 
(§ 7 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Satz 2 SächsCoronaSchVO). 
 
Die Schließung von Einkaufszentren und die geregelten Ausnahmen seien 
sachgerecht, da die dort angesiedelten Geschäfte in der Regel ein breit ge-
fächertes Warenangebot anböten und daher viele Kunden anzögen. Die 
Verbindungswege zwischen den einzelnen Geschäften lägen meist nicht im 
Freien lägen, sondern innerhalb eines Gebäudekomplexes. Kunden sei es 
dort nur eingeschränkt möglich, die gebotenen Mindestabstände einzuhalten. 
Das Ziel der Reduzierung dieser Kundenströme sei deshalb nicht willkürlich. 
 
Auch die vom Verordnungsgeber in § 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SächsCorona-
SchVO getroffene beispielhafte Aufzählung von Ladengeschäften für die 
Grundversorgung, die unabhängig von der Größe ihrer Verkaufsfläche öffnen 
dürfen, sei nicht willkürlich. Dies gelte auch im Hinblick auf Autohäuser, Kfz. 
und Fahrradwerkstätten sowie bei Büchergeschäften. Zwar treffe es zu, dass 
Autos und Fahrräder in der Regel für längere Zeiträume angeschafft würden. 
In Zeiten wie jetzt, in denen der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt sei 
und viele Menschen wegen des Infektionsrisikos mitunter öffentliche Ver-
kehrsmittel meiden würden, könne es für die Bürger wichtig sein, Fortbewe-
gungsmittel kaufen zu können oder diese in Werkstätten reparieren lassen 
zu können. Dies gelte insbesondere im ländlichen Bereich und für sogenann-
te systemrelevante Berufe oder für Bürger, die im Schichtbetrieb arbeiteten. 
Die Öffnung von Geschäften des Buchhandels sei für die Bildung (Schule, 
Studium etc.) aber auch zur Berufsausübung von Bedeutung. 
 
Das Gebot der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlungsgrundsatz 
nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes seien nicht dadurch verletzt, dass 
Teilabsperrungen bei Geschäftsgrößen von mehr als 800 qm Verkaufsfläche 
unzulässig seien. Anders als in Bayern müsse diese Regelung nicht ausge-
legt werden, sodass lediglich zu prüfen sei, ob der sächsische Verordnungs-
geber seinen Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum überschritten habe, 
was voraussichtlich nicht der Fall sei.  
 
Die sächsischen Regelungen seien im Vergleich zu denjenigen anderer 
Bundesländer auch nicht unbedingt restriktiver; der sächsische Verord-
nungsgeber habe im Unterschied zu anderen Bundesländern entschieden, 
hinsichtlich des Sortiments ein Mehr an Ladenöffnungen zu gestatten.  
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Sollten die mit Inkrafttreten der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung 
vorgenommenen Lockerungen nicht zu einer Verschlechterung der für die 
Beurteilung der Gefährdungslage maßgeblichen Parameter führen, was der-
zeit ungewiss sei, werde der Verordnungsgeber im Falle ihrer Neufassung 
oder Fortschreibung zu erwägen haben, inwieweit und unter welchen flankie-
renden weiteren Anordnungen bei Einkaufszentren und großflächigen Ein-
zelhandelsmärkten weitergehende Ladenöffnungen möglich seien  
 
Die im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ergangenen Beschlüsse 
sind unanfechtbar.  
 
 
Dr. Hanns Christian John 
- stv. Pressesprecher -  
 
 
 
Die maßgeblichen Regelungen der aktuellen Sächsischen Corona-Schutz-
Verordnung, die am 3. Mai 2020 außer Kraft tritt, lauten:  
 
§ 1 Grundsatz 
(1) 1Jeder wird anlässlich der Corona-Pandemie angehalten, die physisch-
sozialen Kontakte zu anderen Menschen als den Angehörigen des eigenen 
Hausstandes oder zu der Partnerin oder dem Partner auf ein absolut nötiges 
Minimum zu reduzieren und wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zu 
anderen Personen außer zu den Angehörigen des eigenen Hausstandes von 
1,5 Metern beziehungsweise die Durchführung weiterer Maßnahmen zur 
Ansteckungsvermeidung einzuhalten (Kontaktbeschränkung). 2Dieser 
Grundsatz gilt für alle Lebensbereiche, insbesondere auch für Arbeitsstätten. 
3Es wird dringend empfohlen, im öffentlichen Raum und insbesondere bei 
Kontakt mit Risikopersonen eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, um für 
sich und andere das Risiko von Infektionen zu reduzieren. 4Dazu gehört 
auch regelmäßige Händehygiene und die Vermeidung des Hand-Gesichts-
Kontaktes. 5Eltern und Sorgeberechtigte sollen dafür Sorge tragen, dass ihre 
Kinder oder Schutzbefohlene diese Empfehlungen auch einhalten, sofern 
diese dazu in der Lage sind. 
(2)… 
 
§ 7 Geschäfte und Betriebe 
(1) 1Der Betrieb von Einkaufszentren und großflächigem Einzelhandel ist 
grundsätzlich untersagt. 2Erlaubt ist dort nur die Öffnung von folgenden Ge-
schäften des täglichen Bedarfs sowie der Grundversorgung: Lebensmittel-
handel, Tierbedarf, Getränkemärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, 
Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörakustiker, Sparkassen und Banken, 
Poststellen sowie Reinigungen, Waschsalons und Ladengeschäfte des Zei-
tungsverkaufs und von Geschäften, die über einen separaten Kundenzugang 
von außen und nicht über mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche verfü-
gen. 3Eine Reduzierung durch Absperrung der Ladenfläche oder ähnliche 
Maßnahmen sind unzulässig. 
(2) 1Die Öffnung von Ladengeschäften ist untersagt. 2Ausgenommen sind: 
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1.  Geschäfte für den täglichen Bedarf, wie zum Beispiel: Lebensmittelhan-
del, Getränkemärkte, Hofläden, mobile Verkaufsstände unter freiem Himmel 
oder in Markthallen für Lebensmittel, selbsterzeugte Gartenbau- und Baum-
schulerzeugnisse,  
2.  für die Grundversorgung notwendige Geschäfte, wie zum Beispiel Ban-
ken, Sparkassen, Geldautomaten, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, 
Optiker, Hörgeräteakustiker, Verkauf von Presseartikeln, Filialen des Brief- 
und Versandhandels, Buchhandel, Reinigungen, Waschsalons, Online-
Handel, Garten- und Baumärkte, Ladengeschäfte von Handwerksbetrieben, 
Tankstellen, Autohäuser, Fahrradläden, Kfz- und Fahrradwerkstätten sowie 
einschlägige Ersatzteilverkaufsstellen, selbstproduzierende und -ver-
marktende Baumschulen und Gartenbaubetriebe, Tierbedarf,  
3.  Ladengeschäfte des Einzelhandels jeder Art bis zu einer Verkaufsfläche 
von 800 Quadratmetern, soweit sie sich nicht in Einkaufszentren und groß-
flächigem Einzelhandel befinden. 2Eine Reduzierung der Ladenfläche durch 
Absperrung oder ähnliche Maßnahmen sind unzulässig,  
4.  Großhandelsgeschäfte.  
(3) Die Öffnung der Geschäfte nach den Absätzen 1 und 2 ist nur zulässig, 
wenn 
1.  der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern im Geschäft und im War-
tebereich vor dem Geschäft eingehalten wird,  
2.  das Personal und die Kunden beim Aufenthalt im Geschäft eine Mund-
Nasenbedeckung tragen, im Übrigen gilt § 1 Absatz 1 Satz 5,  
3.  eine Beschränkung der maximalen Kundenanzahl im Geschäft auf einen 
Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche durch entsprechende Kunden-
lenkung erfolgt,  
4.  eine für die Einhaltung der Regeln verantwortliche Person benannt wird 
und bei Kontrollen Auskunft gibt,  
5.  weitere vom Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt durch Allgemeinverfügung gegebenenfalls festgelegte Hygiene-
vorschriften erfüllt werden.  
 
 
Die maßgeblichen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes lauten:  
 
§ 28 Schutzmaßnahmen 
(1) 1Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 
Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde 
die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 
genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung über-
tragbarer Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen ver-
pflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten 
Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte 
nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. 2Unter den Vo-
raussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten 
und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder 
Teile davon schließen. 3Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. 
4Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), 
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der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden inso-
weit eingeschränkt. 
(2)… 
 
 
Die Regelungen nach §§ 29 bis 31 des Infektionsschutzgesetz ermächtigen 
die zuständigen Behörden, Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsver-
dächtige und Ausscheider einer Beobachtung zu unterwerfen, Quarantäne-
maßnahmen anzuordnen und berufliche Tätigkeitsverbote auszusprechen. 


